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Die Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen behandelt seit über 25 
Jahren schwer an Neurodermitis erkrankte Säuglinge und Kleinkinder mit 
einem „Trennungstraining“. Die Kinder werden mehrmals täglich von 
ihren Müttern getrennt und zur „Stressimpfung“ unnötigen ärztlichen 
Untersuchungen ausgesetzt. Dadurch soll die „Selbstheilung“ der 
angeblich stets durch ein traumatisierendes Trennungserlebnis 
verursachten Neurodermitis erreicht werden. Eine Linderung des 
Leidens durch lokale oder systemische Behandlungen der Haut wird 
weitgehend abgelehnt. Kinder mit Asthma bekommen ebenfalls ein 
„Trennungstraining“. Asthma würde durch „Revierangst“ entstehen. 
 
Im April 2017 hat sich die Großmutter eines Säuglings bei der 
Ärztekammer Westfalen-Lippe über dessen Behandlung beschwert. Erst 
seit September 2019 liegt dazu ein ärztliches Gutachten vor. In meiner 
ausführlichen Stellungnahme vom 9.10.2019 weise ich nach, 
 

 dass der Gutachter als befangen gelten muss, 

 dass die Klinik (nicht nur in diesem Fall) massiv gegen 
einschlägige wissenschaftliche Leitlinien der AWMF verstoßen hat, 

 dass die Behauptung der Klinik, sie könne in 87% der Fälle die 
Neurodermitis heilen, nicht der Wahrheit entspricht,  

 dass weiterhin unklar ist, ob die teure (ca. 5000 €) und Mütter und 
Kinder psychisch sehr belastende dreiwöchige „stationäre 
Komplextherapie“ von Mutter und Kind überhaupt zu Besserungen 
führt, die über Spontanremissionen hinausgehen. 
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